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1. Schuldnerin: SonderBar Entertainment GmbH, 
Althardstrasse 46, 8105 Regensdorf

2. Auflagefrist Kollokationsplan: 
20 Tage nach erfolgter Publikation 

3. Anfechtungsfrist Inventar: 10 Tage nach erfolgter Publika-
tion 

4. Bemerkungen: Der Kollokationsplan und das Inventar lie-
gen den beteiligten Gläubigern beim Konkursamt Höngg-
Zürich zur Einsicht auf. 
Klagen auf Anfechtung des Kollokationsplanes sind innert
20 Tagen nach der Bekanntmachung im Schweizerischen
Handelsamtsblatt beim Einzelrichter im beschleunigten
Verfahren am Bezirksgericht Dielsdorf rechtshängig zu ma-
chen.
Soweit keine Anfechtung erfolgt, wird der Plan rechtskräftig. 
Innert 10 Tagen nach Bekanntmachung im Schweizeri-
schen Handelsamtsblatt sind beim Konkursamt Höngg-Zü-
rich schriftlich einzureichen: Begehren um Abtretung der
Rechte im Sinne des Art. 260 SchKG zur Bestreitung der von
der Konkursverwalung anerkannten Eigentumsanspra-
chen, auf deren Anfechtung die Konkursverwaltung verzich-
tet.
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